
 

  

 

 
 
INFORMATIONSBLATT 
FACHÄRZTLICHE BESTÄTIGUNG 

 

 

In bestimmten Fällen braucht die Wohnberatung Wien eine fachärztliche Bestätigung (nicht älter als 3 Monate) 

um Sie für eine Gemeindewohnung oder für einen Bedarf für eine altersbedingte bzw. barrierefreie 
Wohnung vorzumerken zu können.  

 

Was die fachärztliche Bestätigung genau beinhalten muss, finden Sie hier: 

 

• was wird aufgrund der Erkrankung benötigt (z.B. Bad/Badewanne, WC in der Wohnung, Lift oder 

Parterrewohnung, barrierefreier Zugang) 

• ein zusätzlicher Wohnraum (z.B. für 24-Stunden-Pflege) 

• eine barrierefreie Wohnung (z.B. Rollstuhlfahrer oder absehbarer Bedarf eines Rollstuhls) 
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